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9. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ITC Innovations- und Trendcenter GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ITC Innovations- und Trendcenter GmbH (im Folgenden: Gesell schaft)

– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Ge winn- und Ver lustrechnung für das Ge schäfts-

jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An hang, ein schließ lich der Dar stellung der

Bilanzie rungs- und Bewertungs me thoden – geprüft. Darüber hin aus ha ben wir den La gebericht der Ge sell -

schaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih rer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell schaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab schluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutref fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli chen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig be stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli -

chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun gen (d. h. Manipu lationen der Rechnungslegung

und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort lich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tig keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat sächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli chen Belangen mit dem

Jahresabschluss im Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver antwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-

lung eines Lageberichts in Über einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften

zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu

können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü mern ist, und ob der

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deut schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurtei-

le zum Jahresab schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-

chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grund lage für un sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen

Handlungen resultierende wesent liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risi ko,

dass eine aus Irr tü mern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do losen

Handlungen kollusives Zusammen wirken, Fälschun gen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh rende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Ko-

trollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen an gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesell schaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent li che Unsicherheit im Zu sammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä higkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne

we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen

Angaben im Jahresab schluss und im Lagebericht aufmerk sam zu machen oder, falls diese Angaben un-

angemessen sind, unser jeweili ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-

rungen auf der Grundla ge der bis zum Datum unseres Bestäti gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft

seine Unterneh mens tä tig keit nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses ins gesamt einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft vermittelt. 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunftsorientier-

ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnachweise vollziehen

wir dabei insbesondere die den zu kunftsorientierten Angaben von den gesetz lichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsa men Annahmen nach und beurteilen die sach ge rechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungsurteil zu den zukunftsorientierten

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches

unvermeidbares Risiko, dass künftige Er eig nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Ge-

schäfts jahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tä tig-

keit einzugehen.
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Auf der Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sach-

verhalte bekannt geworden sind, die zu wesent lichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Ver hält nisse der

Gesellschaft An lass geben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhält nisse der Gesellschaft so wie für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Be richterstattung über die Erwei te-

rung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Un sere

Verant wortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fra gen kreise 11

bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen An lass ge ben. Da-

bei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Ent scheidungen der ge-

setzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen."

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses der ITC Innovations- und

Trendcenter GmbH, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 erstatten wir in

Über einstim mung mit den ge setzli chen Vor schrif ten. Dem Prüfungsbe richt liegen die „Grundsätze ord-

nungsmä ßi ger Er stellung von Prü fungs be richten“ (IDW PS 450 n.F.) zu Grunde. 

Eine Verwendung des unter Abschnitt 9. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungs-

berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-

schlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in an-

dere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Rostock, 21. November 2025

ETL AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Pamela Blüher Harald Jacob
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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